
INFORMATIONSBLATT

TELEKONSULTATIONSARZT

Der Telekonsultationsarzt ist per Videokonferenz mit dem Patienten oder dem Pflegepersonal 
in Kontakt.

	 1.     Person in Kontakt mit dem “Koordinierungsarzt” und der Pflegeeinrichtung

	 2.     Gibt seine Handynummer an den “Koordinierungsarzt” und an die Pflegeeinrichtung

	 3.     Nimmt per E-Mail und über die vom “Verantwortlichen der Einrichtung” festgelegte Telefon-
nummer Kontakt mit der Pflegeeinrichtung auf

	 4.     Muss nicht zwingend Teil der 24/7-Bereitschaftsärzte für die Pflegeeinrichtung sein, jedoch für 
die von ihm behandelten Patienten per Telekonsultation erreichbar sein 

	 5.     Gibt genaue Anweisungen für die spätere und kontinuierliche Versorgung der Patienten, die 
über Telekonsultation beraten werden

	 6.     Informiert den Verantwortlichen der Einrichtung unverzüglich über jedes positive
COVID-19-Testergebnis eines Bewohners der Pflegeeinrichtung

	 7.     Erweist sich die Fernkonsultation für die Erstellung der Diagnose, die therapeutische
Entscheidung, die Behandlung oder die Betreuung des Patienten als unzureichend, wendet er 
sich an den Gastarzt, damit ein Besuch innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens geplant 
werden kann.

Version 1.0

Besondere Bestimmungen im Rahmen der Bekämpfung von COVID-19 


